
 

Geltungsbereich  
 
Diese Geschäftsbedingungen gelten für die 
mietweise Überlassung von Konferenzräumen 
des Hotels zur Durchführung von Tagungen 
sowie für alle damit zusammenhängenden 
weiteren Leistungen und Lieferungen des 
Hotels. 
 
Vertragsabschluß, -Partner, Haftung  
 
1. Der Vertrag kommt durch die Antragannah-
me (Bestätigung) des Hotels an den Veranstal-
ter zustande; diese sind die Vertragspartner. 
 
2. Ist der Kunde/Besteller nicht der Veranstalter 
selbst oder wird vom Veranstalter ein gewerbli-
cher Vermittler oder Organisator eingeschaltet, 
so haften diese zusammen mit dem Veranstal-
ter gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtun-
gen aus dem Vertrag. 
 
3. Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen 
aus dem Vertrag. Diese Haftung ist beschränkt 
auf Leistungsmängel, die, außer im leistungsty-
pischen Bereich auf Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit des Hotels zurückzuführen sind. Im 
Übrigen ist der Veranstalter verpflichtet, das 
Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entste-
hung eines außergewöhnlich hohen Schadens 
hinzuweisen. 
 
Leistungen, Preise, Zahlung  
 
1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Veranstal-
ter bestellten und vom Hotel zugesagten 
Leistungen zu erbringen. 
 
2. Der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese 
Leistungen vereinbarten Preise des Hotels zu 
zahlen. Dies gilt auch für in Verbindung mit der 
Veranstaltung stehende Leistungen und 
Auslagen des Hotels an Dritte. 
 
3. Rechnungen des Hotels sind binnen 10 
Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug 
zahlbar.  
Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, 
Zinsen in Höhe von 4 Prozent über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes-
bank zu berechnen.  
Das Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zah-
lungen ist am 01. Mai 2000 in Kraft getreten. 
Danach kommt der Schuldner einer Geldforde-
rung automatisch 30 Tage nach Fälligkeit und 
Zugang einer Rechnung in Zahlungsverzug und 
kann danach sofort gerichtlich geltend gemacht 
werden. Eine formelle Mahnung ist nicht mehr 
erforderlich. Gleichzeitig hat sich der gesetzli-
che Verzugszins auf 9 % erhöht. 
 
4. Das Hotel ist berechtigt, jederzeit eine 
angemessene Vorauszahlung zu verlangen. 
 
5. Bei Abendveranstaltungen werden ab 1.00 
Uhr pro anwesendem Service-Mitarbeiter und 
Stunde € 28,00 berechnet. Die Anzahl der 
benötigten Mitarbeiter hängt vom Aufwand der 
Veranstaltung sowie der Aufräumarbeiten ab. 
Deren Notwendigkeit liegt im alleinigen Ermes-
sen des Hotels. 
 
Rücktritt des Hotels  
 
1. Wird die Vorauszahlung auch nach Verstrei-
chen einer vom Hotel gesetzten angemessenen 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung nicht 
geleistet, so ist das Hotel zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 
 
2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich 
gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurück 
zutreten, beispielsweise falls:  höhere Gewalt 
oder andere vom Hotel nicht zu vertretende 

Umstände die, die Erfüllung des Vertrags 
unmöglich machen. 
 
3. Das Hotel hat den Veranstalter von der 
Ausübung des Rücktrittsrechts unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 
 
4. Es entsteht kein Anspruch des Veranstalters 
auf Schadensersatz gegen das Hotel, außer bei 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten 
des Hotels. 
 
Rücktritt des Veranstalters (Abbestellung)  
 
1. Bei Rücktritt des Veranstalters ist das Hotel 
berechtigt, die vereinbarte Miete in Rechnung 
zu stellen, sofern eine Weitervermietung nicht 
mehr möglich ist. 
 
2. Tritt der Tagungsveranstalter erst zwischen 
der 6. und der 4. Woche vor dem Veranstal-
tungstermin zurück, ist das Hotel berechtigt, 
zuzüglich zum vereinbarten Mietpreis 35% - bei 
jedem späteren Rücktritt 70% - des entgange-
nen Speisenumsatzes in Rechnung zu stellen. 
 
3. Die Berechnung des Speisenumsatzes 
erfolgt nach der Formel:  

 Menüpreis-Tagung x Personenzahl. 
 für Mittagessen: € 20,00 / 2-Gang 
 für Abendessen: € 25,00 / 3-Gang 
 
Ersparte Aufwendungen nach 2. und 3. sind 
damit abgegolten. Dem Veranstalter bleibt der 
Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel der 
eines höheren Schadens vorbehalten. 
 
Wird die Bestellung von Zimmern und Seminar-
räumen nicht rechtzeitig annulliert, ist das Hotel 
berechtigt, folgende Beträge in Rechnung zu 
stellen: 
 
• bis 6 Wochen vor Termin: keine Kosten 
• bis 4 Wochen vor Termin:  

40 % der bestellten Leistung 
• bis 2 Wochen vor Termin:  

60 % der bestellten Leistung 
• danach 80 % der bestellten Leistung. 
 
Bei einer Unterschreitung bis zu 5 % der 
gemeldeten Teilnehmer werden keine Ausfall-
gebühren geltend gemacht. Bei allen darüber 
hinaus gehenden Unterschreitungen gilt die 
obige Kostenregelung. 
 
Für nicht in Anspruch genommene Zimmer und 
Seminarräume bemüht sich das Hotel um 
anderweitige Vermietung. Bis zur Vergabe an 
Dritte hat der Vertragspartner für die vertraglich 
reservierten Zimmer und/oder Seminarräume 
und die vereinbarte Vertragsdauer unter 
Berücksichtigung der vorher genannten Kosten-
regelung den errechneten Betrag zu zahlen. 
 
Änderungen der Teilnehmerzahl  
 
1. Eine Änderung der Teilnehmerzahl um mehr 
als 5% muss spätestens 5 Werktage vor 
Veranstaltungsbeginn dem Hotel mitgeteilt 
werden; sie bedarf der Zustimmung des Hotels. 
 
2. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl um 
maximal 5% wird vom Hotel bei der Abrech-
nung anerkannt. Bei darüber hinausgehenden 
Abweichungen wird die ursprünglich gemeldete 
Teilnehmerzahl abzüglich 5% zugrunde gelegt. 
 
3. Im Fall einer Abweichung nach oben wird die 
tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet. 
 
4. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um 
mehr als 10% ist das Hotel berechtigt, die 
vereinbarten Preise neu festzusetzen sowie die 

bestätigten Räume zu tauschen, es sei denn, 
dass dies dem Veranstalter unzumutbar ist. 
 
Mitbringen von Speisen und Getränken  
 
Der Veranstalter darf Speisen und Getränke zu 
Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen. 
Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Ver-
einbarung mit dem Hotel. In diesen Fällen wird 
ein Beitrag zur Deckung der Gemeinkosten 
berechnet. 
 
Technische Einrichtungen und Anschlüsse  
 
1. Soweit das Hotel für den Veranstalter auf 
dessen Veranlassung technische und sonstige 
Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es 
im Namen, in Vollmacht und auf Rechnung des 
Veranstalters. 
Der Veranstalter haftet für die pflegliche Be-
handlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. 
Er stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter 
aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei. 
 
2. Die Verwendung von eigenen elektrischen 
Anlagen des Veranstalters unter Nutzung des 
Stromnetzes des Hotels bedarf dessen schriftli-
cher Zustimmung. Durch die Verwendung 
dieser Geräte auftretende Störungen oder 
Beschädigungen an den technischen Anlagen 
des Hotels gehen zu Lasten des Veranstalters. 
 
3. Störungen an vom Hotel zur Verfügung 
gestellten technischen oder sonstigen Einrich-
tungen werden nach Möglichkeit sofort besei-
tigt. Zahlungen können nicht zurückbehalten 
oder gemindert werden, soweit das Hotel diese 
Störungen nicht zu vertreten hat. 
 
Verlust oder Beschädigung mitgebrachter  
Sachen  
 
1. Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, 
auch persönliche Gegenstände befinden sich 
auf Gefahr des Veranstalters in den Veranstal-
tungsräumen bzw. im Hotel.  
Das Hotel übernimmt für Verlust, Untergang 
oder Beschädigung keine Haftung. 
 
2. Wunderkerzen und Tischfeuerwerke sind in 
den Räumen nicht erlaubt. 
 
Haftung des Veranstalters für Schäden  
 
Der Veranstalter haftet für alle Schäden an 
Gebäuden oder Inventar, die durch Veranstal-
tungsteilnehmer bzw. -Besucher, Mitarbeiter, 
sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn 
selbst verursacht werden. 
 
Schlussbestimmungen  
 
1. Änderungen oder Ergänzungen des Ver-
trags, der Antragsannahme oder dieser Ge-
schäftsbedingungen für Veranstaltungen 
müssen schriftlich erfolgen. Einseitige Ände-
rungen oder Ergänzungen durch den Veranstal-
ter sind unwirksam. 
2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des 
Hotels. 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für 
Scheck- und Wechselstreitigkeiten -ist im 
kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. 
Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung 
des § 38 Absatz I ZPO erfüllt und keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt 
als Gerichtsstand der Sitz des Hotels. 
4. Es gilt deutsches Recht. 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen für Tagun-
gen unwirksam oder nichtig sein, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 

Jagsthausen, den 1. November 2008 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Hotel & Restaurant „Die Götzenburg“, Torsten Krieger, für Tagungen 


